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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).  
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 
 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017  (BGBl. I S. 3434). 
 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 
365), zuletzt geändert durch Artikel 30 der Verordnung  vom 23.02.2017 (GVBl. S. 99, 103). 
 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448). 
 
 
 
 
 
 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN:  
 
 
1. Art der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO) 
  
 Allgemeines Wohngebiet (WA) i. S. v. § 4 BauNVO  
 
 Zulässig sind: 

− Wohngebäude, 
− die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke. 
 

Unzulässig sind: 
− Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
− Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
− Anlagen für die Verwaltung, 
− Gartenbaubetriebe, 
− Tankstellen. 
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2. Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO) 
 
  Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planeinschrieb als Grundflächenzahl GRZ, 

als Geschossfläche GFZ, die maximale Wandhöhe WHmax und die maximale Ge-
bäudehöhe GHmax entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung des Be-
bauungsplanes bestimmt. 
 
Bezugsgröße für die festgesetzte Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl ist der 
als WA festgesetzte Teil des Buchgrundstücks. 
 
Dauerhaft wasserdurchlässig befestigte Flächen wie Zufahrten, Zuwege, Stellplätze 
und Ähnliches müssen nur zur Hälfte auf die Überschreitung der zulässigen 
Grundfläche angerechnet werden. Hierzu auch die Festsetzung 8.2. 
 

3. Höhe baulicher Anlagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) 
 
 Für die Höhe baulicher Anlagen gelten die durch Planeintrag festgesetzte maximale 

Wandhöhe WHmax und die maximale Gebäudehöhe GHmax. Unterer Bezugspunkt 
für die Wand- und Gebäudehöhe ist die fertige Straße (Straßenmitte), von der aus die 
Erschließung erfolgt (gemessen in Gebäudemitte rechtwinklig zur Straßenachse). 
Oberer Bezugspunkt für die maximale Wandhöhe ist der Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut an der Traufseite. Oberer Bezugspunkt 
für die zulässige maximale Gebäudehöhe ist der höchste Punkt der Dachkonstruk-
tion. 

  
Bei Wandrücksprüngen und Nebengiebeln - Zwerchgiebeln - darf die festgesetzte 
Wandhöhe um bis zu 1,50 m überschritten werden. 

 
4. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Es gilt die offene Bauweise. Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 
 

 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Eintrag in der Planzeichnung 
über Baugrenzen definiert.  Zur Herstellung von Terrassen dürfen die festgesetzten 
Baugrenzen überschritten werden sofern die zulässigen Nutzungsmaße eingehalten 
werden.   

 
5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 

In Vorgärten (Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze) sind hoch-
bauliche Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen gem. § 12 
BauNVO unzulässig.  
 
 
Zur Straße müssen Mindestabstände eingehalten werden: 
 

− mit Garagen 6,0 m, 
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− mit Carports (Überdachte Stellplätze, die nach allen Seiten offen sind ohne ei-
gene Seitenwände. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Hauswand) 
1,00 m.  

 
Die Abstandsmaße beziehen sich auf die Gehweghinterkante der Erschließungs-
straße. 
 

6. Ein- und Ausfahrten 
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB  
  
 Pro Grundstück ist nur eine Ein- und Ausfahrt mit einer maximalen Breite von 6,0 m 

an die öffentliche Verkehrsfläche zulässig. 
  

7. Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig.  
 

8. Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

8.1  Öffentliche Grünfläche 
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gewässerrandstreifen dient 
der Sicherung eines Gewässerrandstreifens gemäß § 33 Landeswassergesetz Rhein-
land-Pfalz. Dieser ist von jeglichen baulichen Anlagen und jeglicher Nutzung (dazu 
gehören auch Zäune, Lagerplätze etc.) mit Ausnahme der Gewässerpflege, freizuhal-
ten. 

 
8. 2 Private Grünfläche  

Die privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung Hausgarten dienen als wohnbe-
zogene Gartenflächen. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Stellplätze, Garagen 
und Carports (siehe Definition unter 5.) sowie Lagerplätze unzulässig. Landwirtschaft-
liche Schuppen, Gerätehäuser, Gewächshäuser und Gartenhäuser sind nur bis zu 50 
cbm zulässig. 
 
Insgesamt darf die private Grünfläche maximal bis zu einem Drittel versiegelt werden. 
 

9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft i. V. m. Bindungen für 
die Erhaltung und für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen  
(§ 1a  Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b BauGB) 
 

9.1  Grünordnerische Festsetzungen 
 

Im WA ist je angefangene 300 m² ein standortgerechter Baum (Mindestmaß 14/ 16) 
gemäß Pflanzliste nachzuweisen. Die Pflanzung hat spätestens im auf die Bezugsfer-
tigkeit der Bebauung nachfolgenden Jahr zu erfolgen und ist dauerhaft zu erhalten.  
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9.2 Auf den im Bebauungsplan mit einer Anpflanzbindung festgesetzten Flächen ist eine 
lichte Gehölzpflanzung mit heimischen Gehölzen herzustellen und dauerhaft zu unter-
halten. Innerhalb der Fläche sind mindestens 6 verschiedene Gehölzarten zu verwen-
den. Die Sträucher sind einzeln oder in Gruppen von 1 bis 3 Stück zu pflanzen. Die 
Arten sind der Pflanzliste zu entnehmen. Koniferen sind nicht zulässig. Mindestgröße 
der Sträucher: Strauch 2xv 60-100 cm.   
Fläche und Pflanzen sind extensiv zu pflegen, d.h. kein Formschnitt, sondern natür-
lich freiwachsend. Die Gehölze dürfen nur alle 5-10 Jahre  auf den Stock gesetzt wer-
den. Maximal 30% der Sträucher und im Wechsel. 
Innerhalb des festgesetzten Grünstreifens sind bauliche Anlagen unzulässig - auch 
nach LBauO genehmigungsfreie Anlagen. 
Die Hecke ist im Jahr nach Fertigstellung und Bezug der Häuser anzupflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Pflanzen dürfen nur schonend gepflegt werden. Die He-
cke darf nur auf 1/3 der Gesamtlänge alle 5-10 Jahre auf den Stock gesetzt werden.  

  
9.3 Maßnahmen zur Reduzierung der Ableitung von Niederschlagswasser  
 
 Wasserdurchlässige Beläge wie versickerungsfähiges Pflaster, Rasenfugenpflaster, 

Rasengittersteine oder Schotterrasen o. ä. müssen einen Rasenfugenanteil von min-
destens 30 % ausbilden. Die Tragschicht ist ebenfalls wasserdurchlässig herzustel-
len. 
 

9.4 Artschutzrechtliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
 
9.4.1 Zum Schutz der Nester brütender Vogelarten ist die Beseitigung der Gehölze nur au-

ßerhalb der Brutzeit (Anfang Oktober bis Ende Februar) zulässig, es sei denn, es wird 
vorab eine Besatzfreiheit festgestellt. Die Bäume im Süden des westlich der Brühfahrt 
gelegenen Grundstückes in der privaten Grünfläche sind zu erhalten.  
 

9.4.2 Zum Schutz der streng geschützten Zauneidechsen sind die Baugrundstücke noch 
vor dem Verlassen des Winterquartiers Anfang bis Mitte März durch einen Reptilien-
zaun für Zauneidechsen gemäß Planeintrag fachgerecht abzuspannen.  

 
Vor Beginn der Baufeldfreimachung und der Bauphase sind die Baugrundstücke noch 
mindestens zwei Mal bei ausreichend gutem Wetter durch einen Fachgutachter auf 
das potentielle Vorkommen von Zauneidechsen zu überprüfen. Sollte sich dabei das 
Vorkommen von Zauneidechsen bestätigen, müssen diese gefangen und nach au-
ßerhalb des Zaunes gesetzt werden. 

 
10. Bedingtes Baurecht zum Schutz von streng geschützten Arten 
 (§ 9 Abs. 2  BauGB) 
 

Die Festsetzungen unter 1 bis 9.3 werden erst wirksam, wenn die artenschutzrechtli-
chen Vermeidungsmaßnahmen für die streng geschützte Zauneidechse gemäß den 
Festsetzungen unter 9.4.2 (siehe auch Artenschutzrechtlichen Prüfung) realisiert und 
zum Abschluss gebracht worden sind.   
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN: 
 
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
 
1.1 Dachform und Dachneigung Zulässig sind  

 
− Satteldächer mit einer Dachneigung von 30° -  40 °, 
− gegeneinander geneigte Pultdächer mit einer Dachneigung von 30° bis 40°. Der 

Versatz zweier gegeneinander versetzter Pultdächern darf maximal 1,50 m be-
tragen. (Als Maß gelten die Oberkanten der jeweiligen Firste),  

− Pultdächer sind mit einer Dachneigung von 5° bis 15° zulässig, 
− Walm- und Zeltdächer 15°- 20° 
− Flachdächer, diese sind zu begrünen 

  
Dächer von Garagen und Nebenanlagen, die vom Hauptgebäude abgerückt sind, sind 
auch als Flachdach zulässig. 
 

1.2 Dachaufbauten und Zwerchgiebel/ Nebengiebel 
 

Dachaufbauten sind als giebelständige Gauben, Schleppgauben oder Rundgauben zu-
lässig. Die zulässige Dachneigung ist unabhängig von der des Hauptdaches; die fest-
gesetzte Dachneigung muss nicht eingehalten werden. Auf einer Dachfläche dürfen 
nur Aufbauten vom gleichen Typ errichtet werden. Dabei sind folgende Maße einzuhal-
ten: 
 

− Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten darf max. 50 % je Dachlänge betragen, 
gemessen vom Schnittpunkt mit der Außenwand. Je Dachseite ist ein Zwerch-
giebel bis zu einer Breite von 1/3 der Dachlänge zulässig. 

− Je Gebäude ist ein Nebengiebel bis zu einer Breite von 1/2 der Dachlänge zu-
lässig.  

− Die Dachaufbauten, Zwerchgiebel, Nebengiebel und liegenden Dachfenster 
müssen zur Giebelwand einen Abstand von mind. 1,50 m haben. 

− Die First- bzw. Schnittlinie der Dachflächen der Dachaufbauten, Zwerchhäuser 
und Nebengiebel muss senkrecht gemessen mind. 0,75 m unter der Firstlinie un-
terhalb des Hauptdaches liegen. 

− Unterhalb des Dachaufbaus muss die Dachfläche mindestens 50 cm senkrecht 
gemessen, ab Schnittpunkt Außenwand mit der Dachhaut, durchlaufen. Dies gilt 
nicht für Zwerchhäuser und Nebengiebel.  
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Definition Zwerchgiebel: Architektonisches Gestaltelement, welches maximal 1,50 m 
außenwandbündig aus der Fassade ragt und bis in die Dachfläche des Hauptdaches 
reicht. Dach mit quer zum Hauptdach verlaufendem First. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition Nebengiebel:  funktional erforderliche Erweiterung des Hauptgrundrisses, 
der im rechten Winkel aus der Hauptfassade ragt.  
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2. Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke 
 (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
 
 Vorgärten (Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und (seitlich fortgesetzter) Bau-

grenze) dürfen durch Zufahrten, Zugänge und nicht überdachte Stellplätze 
maximal 50 % versiegelt werden.  
 
Die restliche Vorgartenfläche ist zu begrünen. Begrünung bedeutet, dass mindestens 
75% dieser Flächen mit Pflanzen (Stauden, Sträucher, Bäume) belegt sind. Eine Min-
destbegrünung mit Rasen ist ebenfalls zulässig. 

 
 Sollte allein durch die Ausnutzung der maximal zulässigen Einfahrtsbreite von 6,0 m 

ein höherer Versiegelungsgrad erreicht werden, so ist diese Überschreitung zulässig. 
Darüber hinaus ist dann keine weitere Versiegelung/ Befestigung im Vorgarten zuläs-
sig. 

 
 Als Versiegelung zählen neben Pflaster-, Rasenpflaster- und wassergebundenen Flä-

chen auch sogenannte „Kies- und Splittgärten“, sofern der sichtbare, flächig aufgetra-
gene Steinanteil mehr als 50% der Beetfläche ausmacht.  

 
3. Gestaltung der Einfriedungen 
 (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
 

Einfriedungen an der Straßen- bzw. Gehwegseite - entlang der jeweiligen Gehweghin-
terkante und der seitlichen Grundstücksgrenzen in einer Tiefe bis zur straßen- bzw. 
gehwegseitigen Baugrenze - dürfen 1,0 m nicht überschreiten; Hecken sind unzulässig.  
 
Auf den von der Straßen- bzw. Gehwegseite abgewandten Grundstücksgrenzen sind 
ab der straßen- bzw. wegseitigen Baugrenze Einfriedungen nur als Zäune mit einem 
Anteil der Öffnungen von mindestens 50 % der Zaunfläche oder Hecken aus einheimi-
schen Gehölzen jeweils bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. Eine Einfriedung mit 
Drahtgeflecht ist nur zulässig in Verbindung mit Heckengehölzen oder Kletterpflanzen. 
Geschlossene Einfriedungen wie Mauern, Holzwände, Stabgitterzäune mit durchgezo-
genen Plastikbändern u. ä. sind unzulässig. 
 
Unterer Höhenbezugspunkt ist die Höhe der Gehweghinterkante der erschließenden 
Straße bzw. des angrenzenden Gehweges in Grundstücksmitte. Bei Eckgrundstücken 
ist der jeweils tieferliegende Bezugspunkt maßgebend. 
 
Die Verwendung von Stacheldraht wird ausgeschlossen. 
 

4. Zahl der notwendigen Stellplätze 
(§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 

 
Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze anzulegen. 
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HINWEISE: 
 

1. Gewässerrandstreifen 
 
Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen innerhalb der 10 m-Zone Gewässer III. 
Ordnung (hier: „Brühlgraben“) bedürfen neben der baurechtlichen Genehmigung auch der 
wasserrechtlichen Genehmigung nach § 31 LWG.  
 
2. Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen 
 
Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 
12 BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-
TR M 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Techni-
sche Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neuesten Fassung zu beachten. 
Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsge-
meinschaft Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter 
www.mueef.rlp.de) hingewiesen. 
 
3. Pflanzabstände 
 
Bei Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind die in §§ 44 und 45 Nachbarrechtsgesetz 
Rheinland-Pfalz näher bestimmten Abstände von den Nachbargrundstücken einzuhalten. 
Gemäß § 42 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen von der Grenze eines Wirt-
schaftsweges (§ 1 Abs. 5 des Landesstraßengesetzes) Einfriedungen 0,50 m zurückbleiben. 
 
 
4. Landesarchäologie 
 
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. 
Planung bislang keine archäologische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. 
Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, prähistorischen 
Denkmale bekannt. 
 
Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher grundsätzlich an die Über-
nahme folgender Punkte gebunden: 
 
1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz-

gesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.12.2014 (GVBI., S.245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archä-
ologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu 
lassen  
 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung 
jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

 
3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesar-

chäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabun-
gen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heu-
tigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit 
Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind 
von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

http://www.mueef.rlp.de/
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Die Punkte 1 - 3 sind auch in die Bauausführungspläne als Auflagen zu übernehmen. 
 
Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-
schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten 
können. 
 
Rein vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht be-
kannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu 
berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestamm-
ten, historischen Standort entfernt werden. 
 
5. Siedlungshygiene 
 
Falls es zur Nutzung von Brauchwasser kommen sollte, besteht gem. § 13 Abs. 4 der 
TrinkwV die Pflicht Brauchwasseranlagen (Betriebswasser, Regenwassernutzung, Brauch-
wasserbrunnen, etc.) dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen.  
 
Die Standplätze für Bio- und Hausmülltonnen sollen an schattigen Stellen, geschützt vor di-
rekter Sonnenbestrahlung und abseits von Aufenthalts- und Wohnräumen eingerichtet wer-
den. 
 
6. Erdgasleitung 
 
Im Bereich des Planungsgebietes ist bereits eine Erdgasleitung vorhanden. Eine Erschlie-
ßung der geplanten Gebäude mit Erdgas ist jederzeit möglich. Eventuelle erforderliche Lei-
tungsumlegungen sind rechtzeitig mit der Thüga Energienetze GmbH abzustimmen. 
 
Bei Baumpflanzungen ohne weitere Schutzmaßnahmen ist ein seitlicher Mindestabstand von 
2,50 m zur bestehenden Versorgungsleitung zwingend einzuhalten, gemäß den geltenden 
technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 sowie der DIN 1988. Grundsätzlich 
sind alle geltenden Normen, Bestimmungen, Vorschriften, Verordnungen und Gesetze einzu-
halten. 
 
Können die in den Richtlinien und Verordnungen geforderten Mindestabstände nicht einge-
halten werden, sind in Absprache mit der Thüga Energienetze GmbH weitergehende Schutz-
maßnahmen zu treffen, deren Kosten der Verursacher der Maßnahme zu tragen hat. 
 
 
PFLANZENLISTE: 
 
Die folgenden Gehölze und Bäume können sowohl in Hausgärten (HG) als auch auf den öf-
fentlichen Grünflächen (öG) angepflanzt werden. Ist ein Kürzel vermerkt, so bedeutet dies, 
dass diese Art nur auf dem jeweiligen angepflanzt werden sollte. Einige wenige Arten sind in 
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beiden Gruppen aufgeführt, da sie sowohl als Gehölz, als auch als Baum ausgebildet werde 
können. 
So sollten in Hausgärten keine allzu groß werdenden Bäume (Eichen etc.) angepflanzt wer-
den und im Straßenraum keine Obstbäume und keine Linden (Honigtau). 
 
 
Bäume: 
Acer campestre (Feldahorn)  

Acer platanoides (Spitzahorn) 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn)  

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie) 

Alnus glutinosa (Schwarzerle) (öG, Alsterweiler Graben) 

Betula pendula (Birke) 

Carpinus betulus (Hainbuche)  

Castanea sativa (Esskastanie)  

Fagus silvatica (Rotbuche) (öG)  

Fraxinus excelsior (Esche) 

Juglans regia (Walnuss) 

Populus tremula (Zitterpappel)  

Quercus petraea (Traubeneiche) (öG)  

Quercus robur (Stieleiche) (öG) 

Salix spec. (Weiden; S. caprea, S. cinerea, S. alba, S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis) 

Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Sorbus domestica (Speierling) 

Tilia cordata (Winterlinde) (HG) 

Tilia platyphyllos (Sommerlinde) (HG) 
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Gehölze (Sträucher, Gebüsche, Hecken)  
Berberis vulgaris (Berberitze) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus Iaevigata (Zweigriffliger Weißdorn)  

Crataegus monogyna (Eingrifftiger Weißdorn)  

Cytisus scoparius (Besenginster) 

Euonymus europea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) (öG, Alsterweiler Graben)  

Hippophae rhamnoides (Sanddorn) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Prunus avium (Vogelkirsche)  

Prunus spinosa (Schwarzdorn)  

Rosa arvensis (Feldrose) 

Rosa canina (Hundsrose) 

Rosa rubiginosa (Weinrose)  

Rubus fruticosus (Brombeere)  

Rubus ideaus (Himbeere) 

Salix spec. (Weiden; S. caprea, S. cinerea, S. alba, S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)  

Sambucus racemosa (Roter Holunder)  

Sorbus aria (Mehlbeere) 

Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Sorbus domestica (Speierling) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)  

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 
 
In Hausgärten sollten auch alle lokaltypischen Obstbäume angepflanzt werden, wie die 
Apfelsorten Baumanns Renette, Freiherr von Berlepsch, Große Französische Renette, Rote 
Sternrenette, Roter Bellefleur, Winterrambur) bzw. die Birnensorten Bocs Flaschenbirne, 
Frühe aus Trevoux, Gute Louise, Neue Poiteau). 
 
Lokale Baumschulen können darüber hinaus weitere Arten, die gerade verfügbar sind, anbie-
ten bzw. vorschlagen. 
 


	RECHTSGRUNDLAGEN
	TEXTLICHE FESTSETZUNGEN:
	BAUORDNUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN:
	HINWEISE:
	PFLANZENLISTE:
	Die folgenden Gehölze und Bäume können sowohl in Hausgärten (HG) als auch auf den öffentlichen Grünflächen (öG) angepflanzt werden. Ist ein Kürzel vermerkt, so bedeutet dies, dass diese Art nur auf dem jeweiligen angepflanzt werden sollte. Einige weni...
	So sollten in Hausgärten keine allzu groß werdenden Bäume (Eichen etc.) angepflanzt werden und im Straßenraum keine Obstbäume und keine Linden (Honigtau).
	Bäume:
	Acer campestre (Feldahorn)
	Acer platanoides (Spitzahorn)
	Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
	Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)
	Alnus glutinosa (Schwarzerle) (öG, Alsterweiler Graben)
	Betula pendula (Birke)
	Carpinus betulus (Hainbuche)
	Castanea sativa (Esskastanie)
	Fagus silvatica (Rotbuche) (öG)
	Fraxinus excelsior (Esche)
	Juglans regia (Walnuss)
	Populus tremula (Zitterpappel)
	Quercus petraea (Traubeneiche) (öG)
	Quercus robur (Stieleiche) (öG)
	Salix spec. (Weiden; S. caprea, S. cinerea, S. alba, S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis)
	Sorbus aucuparia (Eberesche)
	Sorbus domestica (Speierling)
	Tilia cordata (Winterlinde) (HG)
	Tilia platyphyllos (Sommerlinde) (HG)
	Gehölze (Sträucher, Gebüsche, Hecken)
	Berberis vulgaris (Berberitze)
	Carpinus betulus (Hainbuche)
	Cornus mas (Kornelkirsche)
	Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
	Corylus avellana (Haselnuss)
	Crataegus Iaevigata (Zweigriffliger Weißdorn)
	Crataegus monogyna (Eingrifftiger Weißdorn)
	Cytisus scoparius (Besenginster)
	Euonymus europea (Pfaffenhütchen)
	Frangula alnus (Faulbaum) (öG, Alsterweiler Graben)
	Hippophae rhamnoides (Sanddorn)
	Ligustrum vulgare (Liguster)
	Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
	Prunus avium (Vogelkirsche)
	Prunus spinosa (Schwarzdorn)
	Rosa arvensis (Feldrose)
	Rosa canina (Hundsrose)
	Rosa rubiginosa (Weinrose)
	Rubus fruticosus (Brombeere)
	Rubus ideaus (Himbeere)
	Salix spec. (Weiden; S. caprea, S. cinerea, S. alba, S. viminalis, S. purpurea, S. fragilis)
	Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
	Sambucus racemosa (Roter Holunder)
	Sorbus aria (Mehlbeere)
	Sorbus aucuparia (Eberesche)
	Sorbus domestica (Speierling)
	Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
	Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)
	In Hausgärten sollten auch alle lokaltypischen Obstbäume angepflanzt werden, wie die Apfelsorten Baumanns Renette, Freiherr von Berlepsch, Große Französische Renette, Rote Sternrenette, Roter Bellefleur, Winterrambur) bzw. die Birnensorten Bocs Flasch...
	Lokale Baumschulen können darüber hinaus weitere Arten, die gerade verfügbar sind, anbieten bzw. vorschlagen.

